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Bebauungsplan "Seegartenstraße / Wiesenstraße" 

Planbereiche: 02.01, 02.02 und 03.02 

TEXTTEIL 

Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten die folgenden planungsrechtlichen 

Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften: 

Rechtsgrundlagen 

A. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021
(BGBl. I S. 4147) geändert worden ist

B. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S.
3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert
worden ist

C. Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 5. März 2010 (GBl. S. 357, ber. GBl. S. 416), letzte
berücksichtigte Änderung: mehrfach geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S.
313), m. W. v. 01. August 2019

D. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I
S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)
geändert worden ist
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I Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 Baugesetzbuch (BauGB) und 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.1 Urbanes Gebiet (§ 6a BauNVO i. V m. § 1 BauNVO) 

Allgemein zulässig sind: 

- Wohngebäude, 

- Geschäfts- und Bürogebäude, 

- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, 

- sonstige Gewerbebetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören, unter 
Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben, Bordellen, bordellartige Betriebe, 
Sexshops, Wettbüros und Werbeanlagen zur Fremdwerbung, 

- Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Hauptsortimenten und mit 
zentrenrelevanten Randsortimenten, die einen Sortimentsbezug zum 
Hauptsortiment haben, bis zu einer Gesamtverkaufsfläche von maximal 3 % der 
Gesamtverkaufsfläche gemäß der Sortimentsliste der Stadt Winnenden (IV 
Sortimentsliste der Stadt Winnenden) und 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Ausnahmsweise zulässig sind: 

- Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Hauptsortimenten, davon mit 
dem Hauptsortiment Drogeriewaren bis zu einer Verkaufsfläche von maximal 10 % 
der Gesamtverkaufsfläche und mit zentrenrelevanten Randsortimenten, die einen 
Sortimentsbezug zum Hauptsortiment haben, mit einer Verkaufsfläche von jeweils 
maximal 50 m² sowie bis zu einer Gesamtverkaufsfläche von maximal 10 % der 
Gesamtverkaufsfläche gemäß der Sortimentsliste der Stadt Winnenden (IV 
Sortimentsliste der Stadt Winnenden). 

Wechselnde Sortimente (Aktionswaren), die nicht dauerhaft angeboten werden und 
in regelmäßigen Abständen wechseln, sind bis zu einer Gesamtverkaufsfläche von 
maximal 10 % der Gesamtverkaufsfläche zulässig. 

- Einzelhandelsbetriebe, die auf dem Grundstück mit einem Handwerkbetrieb oder 
einem Betrieb im Bereich des produzierenden Gewerbes verbunden sind, um 
ausschließlich dort hergestellte, weiter zu verarbeitende oder weiter verarbeitete 
Produkte auf einer der sonstigen Betriebsfläche deutlich untergeordneten 
Gesamtverkaufsfläche von insgesamt max. 200 m² zu veräußern. Dieses 
sogenannte Handwerkerprivileg gilt nicht für das Lebensmittelhandwerk (z. B. 
Bäcker, Metzger, Konditor, und weitere Betriebe, die zum Lebensmittelhandwerk 
gezählt werden können). 
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Nicht zulässig sind: 

- Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten gemäß der Sortimentsliste 
der Stadt Winnenden (IV Sortimentsliste der Stadt Winnenden), 

- sonstige Gewerbebetriebe, die das Wohnen wesentlich stören, 

- Bordelle, bordellartige Betriebe, Sexshops und Wettbüros, 

- Werbeanlagen zur Fremdwerbung, 

- Anlagen für Verwaltungen 

- Vergnügungsstätten und 

- Tankstellen. 

 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

2.1 Grundflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 BauNVO) 

Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) ist in der Nutzungsschablone im 
zeichnerischen Teil des Bebauungsplans festgesetzt. 

Die zulässige Grundfläche ist durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 
BauNVO bezeichneten Anlagen nach § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO bis zu einer 
Grundflächenzahl von 0,8 zulässig. 

2.2 Geschossflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 und § 20 Abs. 2 - 4 BauNVO) 

Die maximal zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) ist in der Nutzungsschablone im 
zeichnerischen Teil des Bebauungsplans festgesetzt. 

Bei der Ermittlung der Geschoßfläche bleiben nach § 21a Abs. 4 Nr. 3 BauNVO 
unberücksichtigt die Flächen von Stellplätzen und Garagen in Vollgeschossen 
einschließlich zugehöriger Nebeneinrichtungen, dazu zählen die Flächen der 
Stellplätze einschließlich Fahrgassen sowie die Flächen der für die Stellplätze bzw. 
Garagen erforderlichen Nebenräume, und sind auf die Geschossfläche nicht 
anzurechnen. 

2.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 BauNVO) 

Die maximal zulässige Gebäudehöhe (max. GH) ist im zeichnerischen Teil des 
Bebauungsplans als absolute Höhen über Meereshöhe Normal Null (m ü. NN) 
festgesetzt. 

Als oberer Bezugspunkt ist unter Bezug auf § 18 Abs. 1 BauNVO die Oberkante Attika 
des höchsten Punktes der baulichen Anlage festgesetzt. 

Die maximal zulässige Gebäudehöhe (max. GH) darf mit betriebsbedingten Aufbauten 
(z. B. Kamine, Aufzugsüberfahrten, haustechnische Anlagen, etc.), Lichtkuppeln sowie 
Fotovoltaik- und Solarthermieanlagen um bis zu 1,2 m überschritten werden, sofern die 
Aufbauten mindestens 1,0 m von der Attika zurückversetzt sind. Das Zurückversetzen 
der Aufbauten um mindestens 1,0 m von der Attika gilt nicht für Aufzugsüberfahrten. 
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3. Bauweise, die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
sowie die Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

3.1 Bauweise (§ 22 Abs. 1 BauNVO) 

Die Bauweise ist nach § 22 Abs. 1 und 2 BauNVO als offene Bauweise festgesetzt. 

In Verbindung mit § 22 Abs. 2 S. 2 und 3 BauNVO sind nur Einzelhäuser zulässig. 

3.2 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO) 

Die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind nach 
§ 23 BauNVO im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans durch Baugrenzen 
festgesetzt. 

Ist eine Baugrenze festgesetzt, so dürfen Gebäude und Gebäudeteile diese nicht 
überschreiten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann 
zugelassen werden. 

Eine Überschreitung der Baugrenze durch offene Balkone mit Balkonbrüstungen (nicht 
eingehaust) und -überdachungen ist auf einer Länge von maximal 4,0 m um bis zu 
1,5 m zulässig. Insgesamt dürfen Balkone eines Gebäudes maximal 50 % der 
Gebäudelänge betragen. 

Terrassen sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig. 

3.3 Stellung baulicher Anlagen 

Die Stellung der baulichen Anlagen ist im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans 
durch Darstellung der Gebäuderichtung festgesetzt. 

 

4. Flächen für Nebenanlagen sowie Flächen für Stellplätze und Garagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

4.1 Flächen für Stellplätze, überdachte Stellplätze (Carports), Garagen und Tiefgaragen 
(§ 12 BauNVO) 

Stellplätze, überdachte Stellplätze (Carports), Garagen und Tiefgaragen sind nur 
innerhalb der Umgrenzung von Flächen für Tiefgaragen mit der Zweckbestimmung Tg 
und innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

4.2 Nebenanlagen (§ 14 Abs. 1 BauNVO i. V. m. § 23 Abs. 5 BauNVO) 

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen sind nach § 14 Abs. 1 BauNVO nur 
innerhalb der Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen mit der Zweckbestimmung 
Na und innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

Ausnahmsweise sind Geschirrhütten (Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder 
Feuerstätten) bis 15 m³ Bruttorauminhalt innerhalb der überbaubaren und nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, wenn sie von öffentlichen Verkehrsflächen 
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nicht einsehbar oder durch Bepflanzung mit gebietsheimischen, standortgerechten 
Sträucher zur öffentlichen Verkehrsfläche eingefriedet sind. 

 

5. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

5.1 Straßenbegrenzungslinie 

Die Straßenbegrenzungslinie ist im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans 
festgesetzt. 

5.2 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg 

Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, mit der Zweckbestimmung Fuß- 
und Radweg, ist im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans festgesetzt. 

 

6. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

6.1 Wasserdurchlässige Ausführung von Stellplatzflächen für Personenkraftwagen 

Die Beläge von Stellplatzflächen sind, mit Ausnahme der Beläge für Lastkraftwagen, 
wasserdurchlässig auszuführen (z. B. Sickerpflaster, Drainfugenpflaster). Die Flächen 
sind dauerhaft zu pflegen, um den Erhalt der Durchlässigkeit der Beläge zu sichern. 

6.2 Flüssigkeitsdichte Ausführung von Fahr- und Stellplatzflächen für Lastkraftwagen im 
Wasserschutzgebiet Zone 3 

Die Beläge von Fahr- und Stellplatzflächen für Lastkraftwagen sind flüssigkeitsdicht 
auszuführen (z. B. Betondecken, Deckschichten aus Heißbitumen sowie Pflaster und 
Plattenbelägemit enger Fugenausbildung). 

6.3 Wasserdurchlässige Ausführung von privaten Wegeflächen 

Die Beläge von privaten Wegeflächen sind wasserdurchlässig auszuführen (z. B. 
Sickerpflaster, Drainfugenpflaster). Die Flächen sind dauerhaft zu pflegen, um den 
Erhalt der Durchlässigkeit der Beläge zu sichern. 

6.4 Gehölzrodungen 

Eine Rodung der vorhandenen Gehölze ist, um die artenschutzrechtlichen Belange zu 
erfüllen, nur im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober und 28. / 29. Februar zulässig 
(außerhalb der Brutzeiten der Vogelarten). 

Gehölze außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans dürfen für 
die Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen nicht entfernt werden. 

6.5 Vermeidungsmaßnahmen 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung sind durchzuführen, um Gefährdungen durch 
Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG der nach den hier 
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einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu 
mindern. 

 

Baubedingt erforderliche Vermeidungsmaßnahmen vor Baubeginn 

- Gehölze außerhalb des Plangebiets dürfen für die Herstellung von 
Baustelleneinrichtungsflächen nicht entfernt werden. 

- Die Eingriffe in Gehölzbestände müssen außerhalb der Vogelbrutzeit, also 
zwischen dem 1. Oktober und 28. / 29. Februar stattfinden. 

 

7. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

7.1 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen – Externe 
Ausgleichsmaßnahme für die wegfallende Pflanzbindung des rechtsgültigen 
Bebauungsplans 

Die Grünlandfläche, Flst. Nr. 5359, ist als Standorte zum Anpflanzen von Bäumen 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Mit der Anlage einer 
Streuobstwiese mit (Wild-)Obstbäumen im Gewann Rappenhalde in Winnenden 
entsteht auf einer Grünlandfläche mit 1.596 m² eine externe Ausgleichsmaßnahme für 
die wegfallende Pflanzbindung des rechtsgültigen Bebauungsplans. 

Die regionaltypischen, hochstämmigen (Wild-)Obstbäume sind entsprechend der 
Pflanzliste (V Pflanzliste, (Wild-)Obstgehölze) mit einem Stammumfang von 16-18 cm 
(siehe Ziffer 4), gemessen in 1 m Höhe, 3 x verpflanzt mit Drahtballierung, zu pflanzen 
und dauerhaft zu unterhalten. Die Pflanzflächen für die Bäume sind offen anzulegen 
und dauerhaft zu unterhalten. Abgängige Bäume sind durch gleichwertige 
Nachpflanzungen zu ersetzen. 

7.2 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen – Begrünung der 
privaten Baugrundstücke 

Die unbebauten und unbefestigten Flächen der privaten Baugrundstücke sind 
gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Zur gärtnerischen Gestaltung 
gehören eine Bepflanzung mit Bäumen, Sträuchern und Stauden sowie eine 
Rasenansaat (Landschaftsrasen). 

Kies, Schotter und sonstige vergleichbare Materialschüttungen sind bei einem Anteil 
von mehr als einem Viertel der unbebauten und unbefestigten Flächen des 
Baugrundstücks, die gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten sind, keine 
gärtnerische Gestaltung im Sinne dieses Pflanzgebotes. 

7.3 Extensive Dachbegrünung 

Flachdächer (FD) von Haupt- und Nebengebäuden, Gebäudeteilen, überdachten 
Stellplätzen (Carports) und Garagen, mit Ausnahme von Flächen für Dachterrassen, 
sind, mit Ausnahme von Flächen für Dachterrassen, auf insgesamt 50 % der 
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Dachflächen mit einer extensiven Dachbegrünung aus niederwüchsigen, 
trockenheitsresistenten Stauden und Gräsern zu versehen und dauerhaft zu 
unterhalten. Die Aufbaustärke der extensiven Dachbegrünung muss mindestens 10 cm 
betragen. Das Wasserspeichervermögen muss mindestens 30 l/m² oder einen 
Abflussbeiwert von 0,35 aufweisen. Es ist ein schadstofffreies zertifiziertes 
Dachbegrünungssubtrat zu verwenden. Dachbegrünung in Verbindung mit Photovoltaik 
und Solarthermieanlagen ist zulässig. 

Die Verpflichtung für eine extensive Dachbegrünung gilt nicht für untergeordnete 
Gebäudeteile, untergeordnete Überdachungen, Aufzugsüberfahrten, Nebenanlagen im 
Mischgebiet und Geschirrhütten (Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder 
Feuerstätten). Grundsätzlich wird für alle baulichen Anlagen mit einer flachen 
Dachneigung eine extensive Dachbegrünung empfohlen. 

 

8. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur 
Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 

Die Flächen zur Herstellung des Straßenkörpers (Aufschüttungen, Abgrabungen, 
Befestigungen) sind im Anschluss an die festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen 
auf den angrenzenden privaten Baugrundstücken bis zu einer Tiefe von 0,25 m 
festgesetzt. 
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II Örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung für Baden-Württemberg 
(LBO) 

 

9. Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

9.1 Dachform und Dachneigung 

Für Hauptgebäude und Gebäudeteile sind entsprechend dem zeichnerischen Teil des 
Bebauungsplans als Dachform ausschließlich Flachdächer (FD) mit einer maximalen 
Dachneigung (DN) von 5° und Pultdächer (SD) mit einer maximalen Dachneigung (DN) 
von 15°zulässig. 

Für untergeordnete Gebäudeteile, untergeordnete Überdachungen, Nebenanlagen und 
Geschirrhütten (Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten) sind 
auch abweichende Dachformen und -neigung zulässig. 

9.2 Fassadengestaltung 

Fassadenelemente mit grellen, fluoreszierenden und spiegelnden Oberflächen sind 
nicht zulässig. 

 

10. Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung als Hinweis auf Beruf oder Gewerbe 
zulässig. 

Werbeanlagen sind direkt an der Fassade anzubringen und dürfen nicht über die 
Fassade hinausragen. Die Höhe der Werbeanlagen ist auf 0,6 m begrenzt. Die Länge 
der Werbeanlagen ist auf 10 % der Gebäudelänge begrenzt. Die Ansichtsfläche aller 
Werbeanlagen ist auf 5 % der jeweiligen Fassade begrenzt. 

Werbeanlagen sind an den Wandflächen von Straßenniveau bis maximal zur 
Unterkante der Gebäudeöffnungen im 1. Obergeschoss zulässig. 

Freistehende Werbeanlagen sind nur in Form von Stelen / Pylonen zulässig. Die Höhe 
einer Stele / Pylone ist auf 1,2 m begrenzt. Als unterer Bezugspunkt ist unter Bezug auf 
§ 18 Abs. 1 BauNVO die Oberkante der hergestellten Geländehöhe an der jeweiligen 
Werbeanlage festgesetzt. Die Anzahl der Stelen / Pylone ist je Gewerbeeinheit auf eine 
Stele / ein Pylon beschränkt. 

Werbeanlagen in Form von Fahnenmasten aller Art, Wechselanlagen, Laser- und 
Lauflichtanlagen sind nicht zulässig. 
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11. Anforderungen an die Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der unbebauten 
Flächen der bebauten Grundstücke und an die Gestaltung der Plätze für 
bewegliche Abfallbehälter sowie über Notwendigkeit oder Zulässigkeit und über 
Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

11.1 Aufschüttungen und Abgrabungen 

Veränderungen des vorhandenen natürlichen Geländes durch Aufschüttungen und 
Abgrabungen sind zulässig. 

11.2 Bewegliche Abfallbehälter 

Bewegliche Abfallbehälter dürfen nur innerhalb baulicher Anlagen oder auf durch 
Bepflanzung oder Einfriedigung eingefassten Flächen aufgestellt werden. 

11.3 Einfriedigungen 

Als Einfriedungen sind Hecken aus heimischen Laubgehölzen und nicht lebende 
Einfriedigungen aller Art zulässig. Die Verwendung von Stacheldraht oder 
stacheldrahtähnlichen Materialien ist nicht zulässig. 

Nicht lebende Einfriedigungen dürfen eine Höhe von max. 1,2 m zu öffentlichen 
Verkehrsflächen und eine Höhe von max. 1,5 m zu privaten Grundstücken nicht 
überschreiten. 

Lebenden Einfriedigungen dürfen eine Höhe von max. 1,2 m zu öffentlichen 
Verkehrsflächen und eine Höhe von max. 1,8 m zu privaten Grundstücken nicht 
überschreiten. 

 

12. Unzulässigkeit von Niederspannungsfreileitungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind innerhalb des gesamten neuen Plangebietes nicht 
zulässig. Niederspannungsleitungen sind unterirdisch zu führen. Bundesrechtliche 
Vorschriften wie zum Beispiel das Telekommunikationsgesetz (TKG) bleiben davon 
unberührt. 

(Zu den bundesrechtlichen Vorschriften siehe III Hinweise, 4. Hinweis 
Telekommunikationslinien) 
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III Hinweise 

 

1. Hinweis Artenschutz 

Im Baugenehmigungsverfahren sind die Vorschriften des 
§ 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), die für die besonders und streng 
geschützten Tier- und Pflanzenarten unterschiedliche Verbote von Beeinträchtigungen 
definiert, zu berücksichtigen. 

 

2. Hinweis Bodenschutz 

Brauchbarer Erdaushub soll einer Wiederverwendung zugeführt werden, soweit 
möglich innerhalb des Baugebiets. Auf die Pflichten zur Beachtung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG), der Bundes- Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung (BBodSchV) und des Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz 
(LBodSchAG) wird hingewiesen. 

Auf das Merkblatt "Bodenschutz bei Baumaßnahmen" des Landratsamtes-Rems-Murr-
Kreis vom 10.02.2020 bzw. die jeweils aktuelle Fassung wird hingewiesen. 

 

3. Hinweis Beleuchtung 

Für die gesamte Außenbeleuchtung des Plangebietes sind nur insektenfreundliche 
Lampengehäuse (Verwendung von staubdichten Leuchten, die in einem dicht 
geschlossenen Kasten betrieben werden) und insektenfreundliche Leuchtmittel (z. B. 
warmweiße LED-Lampen) zulässig. Die Verwendung hoch angesetzter, nach oben 
oder seitwärts abstrahlender Lichtquellen ist nicht zulässig (Beschränkung des 
Lichtkegels auf die zu beleuchtenden Flächen). Zudem ist die Beleuchtungsintensität in 
späteren Nachtstunden (insbesondere in den Monaten März bis November) zu 
reduzieren sowie die Beleuchtung auf das für die Arbeits-, Verkehrs- oder 
Anlagensicherheit notwendige Maß zu beschränken. 

 

4. Hinweis Telekommunikationslinien 

Leitungsträger von Telekommunikationslinien sollen aus städtebaulichen Gründen 
gemäß § 68 Abs. 3 Satz 7 Telekommunikationsgesetz (TKG) neue 
Telekommunikationslinien in der Regel unterirdisch führen. 

Die Verlegung neuer Telekommunikationslinien und die Änderung vorhandener 
Telekommunikationslinien bedürfen der schriftlichen Zustimmung der Träger der 
Wegebaulast (Stadt Winnenden). Im Rahmen des Ermessens für diese Zustimmung 
kann und wird die Stadt Winnenden aus städtebaulichen Gründen stets auf eine 
unterirdische Leitungsführung bestehen. 
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5. Hinweis Wasserschutzgebiet 

Das Plangebiet liegt im Bereich der weiteren Schutzzone (Zone III) des rechtskräftig 
festgesetzten Wasserschutzgebiets "Seehaldenbrunnen I + II" vom 19.04.2010. Auf 
das Merkblatt "Bauen im Wasserschutzgebiet - Zone III" des Landratsamtes-Rems-
Murr-Kreis vom 14.09.2017 bzw. die jeweils aktuelle Fassung hingewiesen. 

 

6. Hinweis Hochwasserschutz 

Das geplante Baugrundstück im Plangebiet befinden sich außerhalb des in der 
Hochwassergefahrenkarte, Stand 05.06.2013, dargestellten 
Überschwemmungsgebietes für 100-jähriges Hochwasser (HQ100) bzw. für 50-jähriges 
Hochwasser (HQ50). 

Ein nordöstlicher Teilbereich des Plangebietes, innerhalb und außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche, befindet sich innerhalb der in der 
Hochwassergefahrenkarte, Stand 05.06.2013, dargestellten Überflutungsgebiete für 
Extremhochwasser (HQextrem). Das Überflutungsgebiet für Extremhochwasser (HQextrem) 
befindet sich lagemäßig in Richtung Buchenbach. In Gebieten, die erst bei einem 
Extremhochwasser überschwemmt werden (HQextrem), ist das Bauen grundsätzlich 
möglich. Die Regelungen zur Vermeidung und Verminderung von Hochwasserschäden 
sowie Aspekte zur Sicherung von Hochwasserabfluss und -rückhaltung sind zu 
beachten. Gebäude sollen hochwasserangepasst geplant und gebaut werden. 

 

7. Hinweis Pflanzplan 

Dem Baugesuch ist ein Pflanzplan über bestehende und geplante Bepflanzung des 
Baugrundstücks beizufügen oder die Anpflanzungen sind im Lageplan oder 
Grundrissplan des Erdgeschosses festzulegen. 
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IV Sortimentsliste der Stadt Winnenden 

 

Zentrenrelevante Sortimente   Nicht zentrenrelevante Sortimente 

• Bastel- und Geschenkartikel 
• Bekleidung aller Art 
• Briefmarken 
• Bücher 
• Büromaschinen (ohne Computer) 
• Campingartikel 
• Computer, Kommunikationselektronik 
• Elektrokleingeräte 
• Foto, Video 
• Gardinen und Zubehör 
• Glas, Porzellan, Keramik 
• Haushaltswaren/ Bestecke 
• Haus-, Heimtextilien, Stoffe 
• Kosmetika und Parfümerieartikel 
• Kunstgewerbe/ Bilder und -rahmen 
• Kurzwaren, Handarbeiten, Wolle 
• Leder- und Kürschnerwaren 
• Musikalien 
• Nähmaschinen 
• Optik und Akustik 
• Sanitätswaren 
• Schuhe und Zubehör 
• Spielwaren 
• Sportartikel einschl. Sportgeräte 
• Tonträger 
• Uhren/ Schmuck 
• Unterhaltungselektronik und Zubehör 
• Waffen, Jagdbedarf 

  • Bad-, Sanitäreinrichtungen und 
-zubehör 

• Bauelemente, Baustoffe 
• Beschläge, Eisenwaren 
• Bodenbeläge, Teppiche, Tapeten 
• Elektrogroßgeräte 
• motorisierte Fahrzeuge aller Art und 

Zubehör 
• Erde, Torf 
• Fahrräder und Zubehör 
• Farben, Lacke 
• Fliesen 
• Gartenhäuser, -geräte 
• Holz 
• Installationsmaterial 
• Kamine, (Kachel-)Öfen 
• Kinderwagen, -sitze 
• Küchen (inkl. Einbaugeräte) 
• Maschinen und Werkzeuge 
• Matratzen 
• Möbel (inkl. Büromöbel) 
• Pflanzen und -gefäße 
• Rollläden und Markisen 
• Zooartikel - lebende Tiere und 

Tiermöbel 
• Zooartikel (Tiernahrung) 

Nahversorgungsrelevante Sortimente  

• Arzneimittel 
• (Schnitt-)Blumen 
• Drogeriewaren 
• Nahrungs- und Genussmittel 
• Optik und Akustik 
• Papier-, Schreibwaren, Schulbedarf 
• Reformwaren 
• Zeitungen/ Zeitschriften 
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V Pflanzliste 

 

1.1 (Wild-)Obstgehölz 

 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

Holzapfel Malus sylvestris 

Kirschpflaume Prunus cerasifera 

Holzbirne Pyrus pyraster 

Vogelbeere / Eberesche Sorbus aucuparia 

Walnuss Juglans regia 
 

Lokal verbreitete und geeignete Obstsorten: 

Es sind auf Sämlingsunterlage gezogene Hochstämme zu pflanzen. Großkronige 
Sorten sind fett gedruckt. 

Obstart Sorte 

Mostbirnen 

− Bayerische Weinbirne 
− Kacherbirne 
− Kirchensaller Mostbirne 
− Metzer Bratbirne 
− Palmischbirne 
− Wilde Eierbirne 

Tafelbirnen 

− Alexander Lucas 
− Gellerts Butterbirne 
− Gräfing von Paris 
− Köstliche v. Charneau 

Mostäpfel 

− Bittenfelder 
− Blauacher Wädenswil 
− Bohnapfel 
− Börtlinger Weinapfel 
− Engelsberger 
− Gehrers Rambour 
− Hauxapfel 
− Kardinal Bea 
− Sonnenwirtsapfel 

 

 

 

 

 



 

Bebauungsplan "Seegartenstraße / Wiesenstraße" in Winnenden 

Textteil 20.09.2021 / 13.12.2021 
 
 

Stadtentwicklungsamt Winnenden Seite 13 von 13 

Obstart Sorte 

Tafeläpfel 

− Blenheim 
− Brettacher 
− Champagner Renette 
− Gewürzluiken 
− Glockenapfel 
− Jakob Fischer 
− Kaiser Wilhelm 
− Rheinischer Winterrambur (=Theuringer) 
− Rheiniser Krummstiel 
− Rote Sternrenette 
− Roter Berlepsch 
− Roter Boskoop 
− Rubinola 
− Welschisner 
− Zabergäurenette 

Sauerkirschen 

− Beutelpacker Raxelle 
− Gerema 
− Karneol 
− Ludwigs Frühe 
− Morellenfeuer 
− Rote Maikirsche 
− Schattenmorelle 

Süßkirschen 

− Burlat 
− Büttners rote Knorpel 
− Dolleseppler 
− Frühe Rote Meckenheimer 
− Hedelfinger 
− Karina 
− Kordia 
− Oktavia 
− Regina 
− Sam 

Walnuss 

− Nr. 26 Geisenheimer 
− Nr. 120 Moselander 
− Nr. 139 Weinheimer 
− Nr. 1247 Kurmarker 

 

Gefertigt: 

Winnenden, den 20.09.2021 / 13.12.2021 
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